
Badeweiher Atzmannsricht 
Baderegeln – Hinweise 

Liebe Badegäste, 

zur Sicherheit und zum Erhalt des Badestelle "Badeweiher Atzmannsricht" ist die Badeordnung vom 15.07.2016 in vollem Wortlaut zu 
beachten. Diese ist im Aushang im Umkleidebereich und auf der Homepage der Gemeinde Gebenbach (www.gebenbach.de) 
einzusehen. 

Die Badeordnung für die Badestelle "Badeweiher Atzmannsricht" trifft u.a. folgende Regelungen, Festlegungen und Beschränkungen: 

Öffnungszeiten: 
1. Mai bis 15. September  

in der Zeit von 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit  

 

Es ist keine Badeaufsicht vorhanden.  
Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr und ist grundsätzlich kostenlos. 

Kindern unter 8 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Erwachsenen erlaubt.  
ELTERN HAFTEN FÜR IHRE KINDER. 

 

Folgendes Handeln ist im Bereich der Badestelle verboten: 

 Aufenthalt von Nichtschwimmern im Schwimmerbereich, auch dann nicht, wenn diese Schwimmhilfen bei sich führen  
 Benutzung der Anlage unter Einfluss von berauschenden Mitteln oder bei Erkrankung an einer ansteckenden Krankheit 
 Benutzung von Luftmatratzen oder Booten im Beckenbereich 
 Ausführung von raumgreifenden Spielen (z.B. mit Ball, Frisbee, Wasserpistolen, etc.) 
 Unnötige Lärmbelästigung 
 Verzehr von Alkohol jeglicher Art 
 Offenes Feuer und Grillen 
 Campen oder Übernachten am Badegelände  
 Werfen mit Steinen und Kies 
 Betreten der Schilfbestände und Pflanzzonen am Becken  
 Springen von den Holzplattformen und den Randeinfassungen  
 Untertauchen oder ins Becken stoßen anderer Personen  
 Verunreinigung, Beschädigung, Entfernung oder Veränderung der Anlageneinrichtungen (Bänke, Hinweistafeln etc.) und 

Grünanlagen  
 Unbefugte Entnahme und missbräuchliche Nutzung von Rettungsgeräten  
 Rauchen in geschlossenen Räumen (insbesondere Umkleide- und Sanitärräumen) sowie in den Badebereichen am Beckenrand  
 Mitbringen von Hunden oder anderen Tieren 
 Befahren der Anlage mit Fahrrädern, Mopeds u.ä.  

Regeln und Hinweise:  

 Bei Gewitter sind die Becken und Liegewiesen zu räumen. 
 Es ist eine ordentliche Badekleidung zu tragen. 
 Abfall ist nach Möglichkeit zu vermeiden bzw. wieder mit nach Hause zu nehmen oder in die dafür aufgestellten Abfalleimer zu 

entsorgen.  
 Es ist nur wasserfester Sonnenschutz zu verwenden. 
 Jeder Badegast hat sich so zu verhalten, dass kein anderer durch ihn behindert, belästigt, gefährdet oder geschädigt wird. 
 Parken ist nur auf den ausgewiesenen Flächen erlaubt.  
 Den Anordnungen des Personals (Gemeindebedienstete) ist Folge zu leisten. 

Dies ist eine Badestelle an einem natürlichen Gewässer. Das Wasser wird auf natürliche Weise gereinigt. 
Aufgrund der fehlenden (Chlor-) Desinfektion des Badewassers kann ein erhöhtes Gesundheitsrisiko durch Krankheitserreger 

nicht ausgeschlossen werden. 

                           

Folgender QR-Code führt zur ausführlichen Badeordnung vom 15.07.2016 auf der Homepage der Gemeinde Gebenbach: 

 


